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  Kerpen, 27.01.2012 
3. Rahmenbetriebsplan zum Tagebau Hambach 
  
Die Planunterlagen zum 3. Rahmenbetriebsplan für die Fortführung des Tagebaus 
Hambach im Zeitraum 2020 bis 2030 und zum Sonderbetriebsplan betreffend die 
artenschutzrechtlichen Belange bei der Fortführung des Tagebaus Hambach bis 
2020 liegen für einen Monat seit dem 16.01.2012 noch bis einschließlich 15.02.2012 
während der Dienststunden Mo - Mi von 08.30-12.15 und von 13.30 -15.30, Do von 
08.30 -12.00 und von 13.30- 18.30 und Fr von 08.30-12.00 bei der Stadtverwaltung 
Kerpen, 50171 Kerpen, Jahnplatz 1, im Amt 16 (Planen,  Bauen, Wohnen, Umwelt-
schutz), Abteilung16.1, Zimmer 216 zur Einsichtnahme aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planunterlagen werden am 08.02.2012 auch in Buir ausgelegt 
 
Wie Bürgermeisterin Marlies Sieburg in der Sitzung des Ausschusses für Stadtpla-
nung und Verkehr letzten Dienstag angekündigt hat, werden die Planunterlagen 
nunmehr auch in Buir ausgelegt. Die Bürgerinnen und Bürger haben am Mittwoch, 
08.02.2012, von 15.30 Uhr bis 20.00 Uhr in der Aula der Grundschule im Park, 
Broichstraße 10, die Gelegenheit, in die Planunterlagen Einsicht zu nehmen.  
Vertreter der für den Bergbau in NRW zuständigen Bezirksregierung Arnsberg und 
der RWE Power AG sind bei diesem Termin vor Ort und stehen für Fragen zur Ver-
fügung. 
Bürgermeisterin Sieburg bittet die Bürgerinnen und Bürger von dem Informationsan-
gebot Gebrauch zu machen. 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zwei Wochen 
nach Ablauf der Auslegungsfrist, also bis zum 29.02.2012, bei der Bezirksregierung 
Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie in NRW, Josef-Schregel-Straße 21 in 
52349 Düren oder bei den Auslegungsstellen schriftlich oder zur Niederschrift Ein-
wendungen vorbringen. PP
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